
04.12.23, 10:18 SMBl Inhalt : Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung der nach dem Gebührengeset…

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_bes_text?sg=0&print=1&menu=0&anw_nr=1&gld_nr= 2&ugl_nr=2011&val=38744&ver=7&aufgehoben=N&keywor… 1/2

Geltende Erlasse (SMBl. NRW.)  mit Stand vom 1.12.2023

 
2011

Richtwerte für die Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes
bei der Festlegung der nach dem Gebührengesetz für das Land

Nordrhein-Westfalen zu erhebenden Verwaltungsgebühren

Runderlass des Ministeriums des Innern
- 14-36.08.06 -

Vom 17. April 2018

1
Stundensätze

Die Stundensätze, die für die Berechnung des Verwaltungsaufwandes
empfohlen werden, betragen für die

Laufbahngruppe 2 ab dem 2.
Einstiegsamt, ehemals höherer
Dienst

84 Euro

Laufbahngruppe 2 ab dem 1.
Einstiegsamt, ehemals
gehobener Dienst

70 Euro

Laufbahngruppe 1 ab dem 2.
Einstiegsamt, ehemals mittlerer
Dienst

61 Euro

Laufbahngruppe 1 ab dem 1.
Einstiegsamt, ehemals einfacher
Dienst

44 Euro

Eine vom Landesbetrieb Information und Technik Nordrhein-Westfalen
(IT. NRW) erstellte detaillierte Übersicht ist als Anlage beigefügt.

2
Kosten- und Leistungsrechnung

Liegen Daten aus einer Kosten- und Leistungsrechnung vor, können
diese zur Berechnung der Verwaltungsgebühren herangezogen
werden.

3
Inkrafttreten, Aufhebung

3.1
Dieser Runderlass tritt am Tag nach der Veröffentlichung in Kraft.

3.2
Gleichzeitig mit Inkrafttreten dieses Runderlasses tritt der Runderlass
des Ministeriums für Inneres und Kommunales „Richtwerte für die
Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes bei der Festlegung der
nach dem Gebührengesetz für das Land Nordrhein-Westfalen zu
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erhebenden Verwaltungsgebühren“ vom 8. August 2016 (
MBl. NRW. S. 492) außer Kraft.

MBl. NRW. 2018 S. 192.

Anlagen:
Anlage

https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_vbl_detail_text?anw_nr=7&vd_id=15826&vd_back=N492&sg=0&menu=0
https://recht.nrw.de/lmi/owa/br_show_anlage?p_id=36221


Landesbetrieb Stand: 2018

Information und Technik

Nordrhein-Westfalen

Beihilfen Trennungsentsch., 

Umzugskostenverg. 

(0,5%)

Personalkosten 

(Sp.8 / 1652 durchs.  

Jahres- 

nettoarbeitsstd.)

Sachkosten 

(Arbeitsplatzko

sten)

Gesamtkosten 

(Sp. 9+10) - 

gerundet -

1 2 3 4a 4b 5 6 7 8 9 10 11

Laufbahngruppe 2 ab dem 2. 

Einstiegsamt, ehem. höh. D.                                                                                                                                                                                                                                                                                     66.734 20.020 2.114 334 8.101 97.303 14.595 111.898 67,73 16,25 84

Laufbahngruppe 2 ab dem 1. 

Einstiegsamt, ehem. geh. D. 51.303 15.391 2.114 257 8.101 77.166 11.575 88.741 53,72 16,25 70

Laufbahngruppe 1 ab dem 2. 

Einstiegsamt, ehem. mittl. D. 41.216 12.365 2.114 206 8.101 64.002 9.600 73.602 44,55 16,25 61

Laufbahngruppe 1 ab dem 1. 

Einstiegsamt, ehem. einf. D. 29.417 8.825 2.114 147 0 40.503 6.075 46.578 28,19 16,25 44

Zuschläge für 

Verwaltung 

und Leitung 

(15%)

Gesamtsumme 

(Sp. 6+7)

Durchschnittliche 

Dienstbezüge 2017

Versorgungs- 

zuschlag 

(30%)

Gebührenberechnung nach dem Zeitaufwand für das Jahr 2018
Laufbahngruppen Personalnebenkosten Kosten je Arbeitsstunde

Beträge in Euro

Zuschlag für 

Hilfspersonal

Zwischensumme 

(Sp. 2-5)


